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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Mit der Nutzung von Gisler Bruno Schreinermontagen GmbH (nachfolgend GBS genannt) 
Dienstleistungen gelten die nachfolgenden Bedingungen unverändert und vollumfänglich als 
akzeptiert. 
 
Die GBS kann ihre Leistung jederzeit unentgeltlich verweigern oder einstellen, solange keine 
gegengezeichnete Auftragsbestätigung vorliegt. 
 
Wird die Auftragsbestätigung/Buchung durch nicht zeichnungsberechtigte Personen 
unterzeichnet/gebucht, machen sich diese strafbar. 
 
Storno Gebühren. Die Höhe der Gebühren hängt vom Zeitpunkt des Rücktritts ab. Mit anderen 
Worten: Je näher die Montage rückt, desto höher steigen die Gebühren für den Rücktritt. Oder 
andersrum: Je eher sie storniert wird, desto geringer sind die Gebühren. 
 
6-10 Arbeitstage vor Montagebeginn  20% Gebühr von Auftragsvolumen 
3-5 Arbeitstage vor Montagebeginn  50% Gebühr von Auftragsvolumen 
2 Arbeitstage vor Montagebeginn  70% Gebühr von Auftragsvolumen 
1 Arbeitstag vor Montagebeginn  80% Gebühr von Auftragsvolumen 
 
Sämtliche Gefahren und Risiken, welche das von der Auftraggeberin oder von Dritten gelieferte 
Montagematerial betreffen, sind von diesen zu tragen. 
 
Die GBS trägt keine Haftung für Schäden an Fahrzeugen der Auftraggeberin oder Dritter, welche der 
Monteur mit Einwilligung der Auftraggeberin oder Dritter lenkt. Der Fahrzeughalter hat für eine 
ausreichende Versicherung zur Deckung von Schäden selber besorgt zu sein. 
 
Die GBS weist darauf hin, dass das unbekannte Baugrundrisiko an Boden/Wand/Decke beim 
Bauherren liegt. Nach SIA Norm 118, Artikel 5 obliegt die Prüfpflicht beim Bauherrn, resp. dessen 
Bauleiter. 
 
Der Bauleiter und/oder Bauherr verpflichtet sich, auf Wunsch der GBS, den Aufbau inkl. 
Leitungsführung im Boden, in der Decke oder in den Wänden nachzuweisen und/oder ausfindig zu 
machen. Der Bauleiter und/oder Bauherr ist sogar verpflichtet von sich aus solche Leitungsführungen 
zu melden und den Monteur darauf hinzuweisen. 
 
Die GBS lehnt jegliche Haftung für Schäden aus unbekannten Baugrund ab. 
 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Altdorf (UR), Schweiz. 
 
Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich dem Schweizer Recht. 
 
Bürglen, 27.12.2021 Gisler Bruno Schreinermontagen GmbH 
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